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Gemeinde Unstruttal

Unstruttal

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen am 26. Mai 2024

1.
In der Gemeinde Unstruttal liegt das Wählerverzeichnis für die 
Kreistagswahl, die Landratswahl, die Gemeinderatswahl, die 
Wahl der Ortsteilbürgermeister und die Wahl für die weiteren Mit-
glieder der Ortsteilräte in der Zeit vom 06. Mai bis zum 10. Mai 
2024 während der allgemeinen Dienstzeiten in der Gemeinde 
Unstruttal, OT Ammern, Herrenstraße 43, Bürgerbüro, Zimmer 
1.1. sowie in der Außenstelle Menteroda, Holzthalebener Straße 
38, Bürgerbüro, Zimmer 3.6, 99996 Unstruttal aus.

Allgemeine Dienstzeiten in der Zeit vom 06. Mai - 10. Mai 2024:

Montag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Achtung,
Donnerstag, der 9. Mai 2024 ist ein gesetzlicher Feiertag und 
die Gemeindeverwaltung ist geschlossen.

Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

die Einsichtnahme an diesem Tag (Fretag, den 10.05.2024) ist 
nur im Bürgerbüro im Ortsteil Menteroda möglich.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk nach dem Thürin-
ger Meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl (06. Mai bis 10. Mai 2024) Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben. Am 09. Mai 2024 ist ein gesetzlicher 
Feiertag und die Gemeindeverwaltung geschlossen. Einwendun-
gen gegen das Wählerverzeichnis sind am 10. Mai 2024 nur im 
Bürgerbüro im Ortsteil Menteroda möglich.
Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue Eintra-
gung vornehmen oder eine vorhandene Eintragung zu streichen 
oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der Gemein-
de Unstruttal, OT Ammern, Herrenstraße 43, Bürgerbüro, Zim-
mer 1.1. sowie in der Außenstelle Menteroda, Holzthalebener 
Straße 38, Bürgerbüro, Zimmer 3.6, 99996 Unstruttal schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen 

Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichtfrist 
sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unter Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 21.Tag vor der Wahl (05. Mai 2024) 
eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung er-
halten hat, aber glaubhaft macht, wahlberechtigt zu sein, muss 
rechtzeitig Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erhe-
ben, um nicht Gefahr zu laufen, sein Wahlrecht nicht ausüben 
zu können.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-

ter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Ein-
wendung festgestellt wurde und dies der Gemeinde 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses be-
kannt

wird.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl am 
(24. Mai 2024), bis 18:00 Uhr bei der Gemeinde Unstruttal, OT 
Ammern, Herrenstraße 43, Bürgerbüro, Zimmer 1.1. sowie in der 
Außenstelle Menteroda, Holzthalebener Straße 38, Bürgerbüro, 
Zimmer 3.6, 99996 Unstruttal mündlich oder schriftlich beantragt 
werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahl-
tag, 15:00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter 
glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl (25. Mai 2024), 
12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
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zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. Wer den Wahlscheinantrag für 
einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürf-
tiger Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-
tragsteller wahlberechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt, dies hat sie der oben ge-
nannten Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024 bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

Unstruttal, 19.04.2024
Grabow
Wahlleiterin

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Europäischen Parlament am 09. Juni 2024

1.
Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament 
für die Wahlbezirke der

Gemeinde Unstruttal
OT Ammern, OT Dachrieden, OT Dörna, OT Eigenrode,  
OT Horsmar,
OT Kaisershagen, OT Kleinkeula, OT Lengefeld,  
OT Menteroda, OT Reiser, OT Sollstedt, OT Urbach und  
OT Zaunröden

wird in der Zeit vom 20. Mai bis 24. Mai 2024 (20. bis 16. Tag vor 
der Wahl)
während der allgemeinen Dienstzeiten in der Gemeinde Un-
struttal, OT Ammern, Herrenstraße 43, Bürgerbüro, Zimmer 1.1. 
sowie in der Außenstelle Menteroda, Holzthalebener Straße 38, 
Bürgerbüro, Zimmer 3.6, 99996 Unstruttal

Achtung,
Montag, der 20. Mai 2024 ist ein gesetzlicher Feiertag und 
die Gemeindeverwaltung ist geschlossen.

Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mittwoch von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen.
Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlbe-
rechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann.
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermark 
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann von Dienstag, 21. Mai bis spätestens Freitag, 24. Mai 
2024 bis 12.00 Uhr in der Gemeinde Unstruttal, OT Ammern, 
Herrenstraße 43, Bürgerbüro, Zimmer 1.1. sowie in der Außen-
stelle Menteroda, Holzthalebener Straße 38, Bürgerbüro, Zim-
mer 3.6, 99996 Unstruttal Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten spätestens bis zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein mit Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Unstrut-Hainich-
Kreis, Wahlkreis 64 durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) des Kreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1
eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 
Person. Der Wahlschein kann bis Freitag, 07. Juni 2024, 18:00 
Uhr in der Gemeinde Unstruttal, OT Ammern, Herrenstraße 43, 
Bürgerbüro, Zimmer 1.1. sowie in der Außenstelle Menteroda, 
Holzthalebener Straße 38, Bürgerbüro, Zimmer 3.6, 99996 Un-
struttal, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber tele-
fonisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, beantragen.

5.2
eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-
tigte Person, wenn

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung) bis zum 19. Mai 2024) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach „§ 21 Abs. 1 
der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. A) 
genannten Fristen entstanden ist,
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Veröffentlichung der Bodenrichtwerte
Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Freistaates 
Thüringen haben zum Stichtag 01.01.2024 auf Grundlage der 
Kaufpreissammlung flächendeckend Bodenrichtwerte ermittelt 
und veröffentlicht.

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bo-
dens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines ab-
gegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der 
Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im We-
sentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er 
ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines 
Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bo-
denrichtwertgrundstück).

Mit dem „Bodenrichtwertinformationssystem Thürin-
gen (BORIS-TH)“ werden die Bodenrichtwerte unter 
www.bodenrichtwerte-th.de im Internet kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Jedermann kann von den Geschäftsstellen der Gutach-
terausschüsse für Grundstückswerte Auskunft über die Boden-
richtwerte erhalten.

Anschriften:

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Sömmerda, des Landkreises Weimarer 
Land und der kreisfreien Stadt Weimar
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Erfurt
Hohenwindenstraße 14
99086 Erfurt

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Kyffhäuserkreises und des Landkreises Nordhausen
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Artern
Alte Poststraße 10
06556 Artern

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
der kreisfreien Stadt Erfurt
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswer-
te für das Gebiet der kreisfreien Stadt Erfurt
Hohenwindenstraße 13 a
99086 Erfurt

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Gotha und des Wartburgkreises
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Gotha
Schloßberg 1
99867 Gotha

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Saale-Holzland-Kreises, des Saale-Orla-Kreises und der 
kreisfreien Stadt Jena
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Pößneck
Rosa-Luxemburg-Straße 7
07381 Pößneck

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist 
und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichne-
ten Stelle noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

6.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7.
Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich

- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen wird 
für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstel-
lung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, 
dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in 
einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen 
die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, 
sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr 
Wahlamt wenden.
Bis spätestens Samstag, 08. Juni 2024, 12:00 Uhr, besteht 
noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 
beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist.

8.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlberechtigten 
persönlich abgeholt werden. An andere Personen können die-
se Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern.

9.
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundga-
be einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Per-
son erlangt hat.

10.
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle abge-
sendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundes-
republik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.

Unstruttal, 19.04.2024
Die Gemeindebehörde
Grabow
Wahlbeauftragte
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Ilm-Kreises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und 
des Landkreises Sonneberg
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Eichsfeld und des Unstrut-Hainich-Kreises
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Leinefelde-Worbis
Franz-Weinrich-Straße 24
37339 Leinefelde-Worbis

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Hildburghausen, des Landkreises Schmal-
kalden-Meiningen und der kreisfreien Stadt Suhl
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Schmalkalden
Hoffnung 30
98574 Schmalkalden

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Altenburger Land, des Landkreises Greiz 
und der kreisfreien Stadt Gera
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Zeulenroda-Triebes
Heinrich-Heine-Straße 41
07937 Zeulenroda-Triebes

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Unstruttal stellt zum 01.10.2024

eine Leitung der Kindertageseinrichtung (m/w/d)
in der kommunalen Kindertageseinrichtung in Menteroda

in Teil- bzw. Vollzeit ein.

Die Einarbeitung erfolgt im Zeitraum vom 01.10. bis 31.12.2024 auf Basis der Vergütung TVöD SuE S9 sowie ab 01.01.2025 in 
Leitungsposition in der Entgeltgruppe S15.
Die Stelle beinhaltet:
- fachliche sowie organisatorische Leitung der Kindertages-

einrichtung mit bis zu 100 Kindern im Alter von einem Jahr 
bis zum Schuleintritt

- Personalführung sowie -entwicklung unter Berücksich-
tigung der Begleitung der pädagogischen Fachkräfte mit 
wertschätzender Führung

- Umsetzung und Fortschreibung von pädagogischen Kon-
zeptionen und des Qualitätsmanagements

- Durchführung von Dienstberatungen sowie Veranstaltun-
gen innerhalb der Einrichtung

- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Träger (Gemein-
de Unstruttal) sowie den Eltern

- erzieherische Tätigkeiten
- Öffentlichkeitsarbeit

Wir erwarten von Ihnen:
- ein abgeschlossenes Studium der Pädagogik, Sozialpäd-

agogik, Erziehungswissenschaften oder ähnliche Qualifi-
kation gemäß § 17 Thüringer Kindergartengesetz (ThürKi-
gaG) in Verbindung mit § 16 ThürKigaG

- mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einer Kindertages-
einrichtung, idealerweise Leitungserfahrung

- Computerkenntnisse
- fundiertes Fachwissen in der Sozial- und Spielpädagogik
- Kreativität, ausgeprägte Kooperations- und Kommunikati-

onsfähigkeit
- Konflikt- und Teamfähigkeit
- zuverlässige und selbständige Arbeitsweise
- zeitliche Flexibilität und Belastungsfähigkeit
- interkulturelle Kompetenz
- Loyalität
- flexible Einsatzbereitschaft in den Einrichtungen der Ge-

meinde Unstruttal

Wir bieten Ihnen:
- tarifgerechte Vergütung nach TVöD SuE
- unbefristetes Arbeitsverhältnis
- Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst
- ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet

- vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und Erwerb von Zu-
satzqualifikationen

- Unterstützung und Begleitung bei der Einarbeitung

Hinweis:
Gemäß des Masernschutzgesetzes ist vor der Einstellung 
zwingend ein Nachweis über einen ausreichenden Masern-
schutz vorzuweisen.
Im Interesse der beruflichen Gleichstellung werden behinder-
te Personen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt berücksichtigt.
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Mende (Tel. 03601/ 
8862675) zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräf-
tigen Bewerbungsunterlagen, mit Lebenslauf, Zeugnissen, 
Nachweisen sowie dem gewünschten Stundenumfang

bis spätestens 31.05.2024

an Gemeinde Unstruttal
Personalverwaltung

Herrenstraße 43, 99996 Unstruttal

oder per E-Mail an personal@gemeinde-unstruttal.de.

Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der Datenschutz-
Grundverordnung und dem Thüringer Datenschutzgesetz. 
Personenbezogene Daten werden ausschließlich für das 
Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren verwendet, für 
die Dauer des Verfahrens gespeichert und nach dessen Ab-
schluss gelöscht.

Aus Kostengründen werden eingereichte Bewerbungsunterla-
gen nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter und 
adressierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Rücksendung er-
folgt in diesem Fall 3 Monate nach Abschluss des Verfahrens.

Nach Abschluss des Verfahrens können Ihre Bewerbungsunter-
lagen auch in der Gemeindeverwaltung abgeholt werden. Alle 
anderen Bewerbungsunterlagen werden unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. Bewerbungs-
kosten werden durch die Gemeinde Unstruttal nicht erstattet.

Michael Hartung
Bürgermeister
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Mitteilungen

Achtung - wichtige Mitteilung der 
Gemeinde Unstruttal
Die Gemeindeverwaltung Unstruttal sowie das Bürgerbüro 
im Ortsteil Ammern bleiben am Freitag, dem 10.05.2024 
geschlossen.

Nur das Bürgerbüro in Menteroda ist geöffnet.

Michael Hartung
Bürgermeister

Kontaktdaten der Gemeinde Unstruttal
Herrenstraße 43, 99996 Unstruttal

Telefon: 03601/8862661
Fax: 03601/8862678
E-Mail: info@gemeinde-unstruttal.de
De-Mail: post@gemeinde-unstruttal.de-mail.de
Homepage: www.gemeinde-unstruttal.de
eRechnung: https://xrechnung-bdr.de
Leitweg-ID: 16064071-0001-52

Wichtige Rufnummern
Notruf (Feuerwehr/Rettungsdienst)  ................................ 112
Rettungsleitstelle Mühlhausen  ......................... 03601 19222
einschließlich Krankentransport  .................... 03601 403080
Trink- und Abwasserzweckverband Mühlhausen
(bei Havariefällen)  .......................................... 0172 3424405
Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld Helmsdorf“ 
........................................................................ 0175 5631437
(außerhalb der Geschäftszeiten)
Störungsrufnummer Strom  ............................. 08006861166
Störungsrufnummer Erdgas  ........................... 08006861177

Öffnungszeiten der Gemeinde 
Unstruttal
Montag: 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu  
können, bitten wir um Terminvereinbarung.

Außerhalb der Öffnungszeiten sind Terminvereinbarungen 
möglich.

Kontaktdaten Sekretariat
Telefon-Nr.: 03601/8862661 (Sekretariat)
E-Mail: info@gemeinde-unstruttal.de

Kontaktdaten Bürgerbüro
Telefon-Nr.: 03601/8862668 (Ortsteil Ammern)
Telefon-Nr.: 036029/81514 (Ortsteil Menteroda)
E-Mail: einwohnermeldeamt@gemeinde-unstruttal.de

Sprechzeiten des KoBB
Die Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten,

Herrn PHM Müller, finden
jeden Dienstag von 16:00 - 18:00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Unstruttal statt.

Telefonisch ist Herr Müller unter der Tel.-Nr.: 01522 578 4105 
zu erreichen oder Sie wenden sich bei Problemen an die:

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
(Brunnenstraße 75, 99974 Mühlhausen)
Telefon-Nr.: 03601 4510.

Allgemeinde Sprechzeiten der 
Verwaltung des Landratsamtes 
Unstrut-Hainich
Lindenhof 1, 99974 Mühlhausen

Tel.: 03601 800 
dienstags  von 09.00 - 12.00 Uhr und 
 von 14.00 - 18.00 Uhr
donnerstags  von 09.00 - 12.00 Uhr und 
 von 14.00 - 16.00 Uhr

Finanzamt Mühlhausen
Martinistraße 22, 99974 Mühlhausen

Das Finanzamt ist ausschließlich telefonisch für Sie  
erreichbar.
Besuche ohne Termin sind nicht möglich.

Telefon-Servicezeiten
Montag, Dienstag: 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Mittwoch, Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr

Telefonauskunft 0361 57 3613-900

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
finanzamt.thueringen.de

Öffnungszeiten Bibliothek Menteroda
Holzstraße 5, 99996 Unstruttal OT Menteroda
Telefon-Nr.: 036029 84329

Dienstag: 12:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch: 10:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag: 13:00 - 18:00 Uhr

Vertragsunterzeichnung mit den Trägern 
von Schulsozialarbeit
Landrat Harald Zanker übergibt die neuen Kooperationsverein-
barungen zur Umsetzung Landesrichtlinie „Schulsozialarbeit“ an 
freie Träger im Unstrut-Hainich-Kreis.

Grundlage dafür ist eine aktualisierte Bedarfsanalyse, die be-
reits im Jugendförderplan 2023-2027 festgeschrieben, vom Ju-
gendhilfeausschuss im November 2023 goutiert wurde und ab 
01.07.2024 realisiert wird.

Entsprechend der Chronologie des Jugendförderplans werden 
Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis den Jugendplanungsräume 
Nord, Mitte und Süd zugeordnet. 
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Nichtamtlicher Teil

Geburtstage der Senioren

Folgende Seniorinnen und Senioren ab dem 
70. Lebensjahr (welche ihr Einverständnis zur 
Veröffentlichung ihrer Daten gegeben haben) 
feiern ihren Geburtstag im Monat Mai

Dachrieden

01. Mai 2024 Frau Elfriede Bickel 91. Geburtstag

Der Bürgermeister und der Gemeinderat der Gemeinde Un-
struttal gratulieren herzlich und wünschen allen Jubilaren 
einen ganz besonderen Tag, Glück und Zufriedenheit, vor 
allem viel Gesundheit für das neue Lebensjahr!

Schulsozialarbeit im Unstrut- Hainich-Kreis erfolgt auch weiterhin 
in Zusammenarbeit mit freien Trägern der örtlichen Jugendhilfe. 
Hierzu zählen der Evangelische Kirchenkreis Mühlhausen, das 
Bildungszentrum der KAB gGmbH und der Verein Zwischenwel-
ten e.V., die die Kooperationsvereinbarungen entgegen nahmen.

Sowohl im Primarbereich, an Förderschulen, an weiterführenden 
sowie berufsbildenden Schulen hat sich die Schulsozialarbeit 
fortlaufend etabliert. Mit der neuen Bedarfserhebung werden fol-
gende Schulen mit Schulsozialarbeit berücksichtigt:

• Grundschule „Daltonschule Unstruttal“
• Regelschule Unstruttal
• Grundschule Großengottern
• Grundschule „Sebastian Kneipp“ Bad Tennstedt
• Regelschule Bad Tennstedt „Novalisschule“
• Grund- und Regelschule Schlotheim
• Th. Gemeinschaftsschule Menteroda
• Thepra Förderzentrum „Am Fernebach“
• Thepra Grundschule Bad Langensalza
• Thepra Grundschule Kirchheilingen Pestalozzischule Mühl-

hausen
• Nikolaischule Mühlhausen
• Martinischule Mühlhausen
• Margaretenschule Mühlhausen
• Thomas Müntzer Schule
• Petrischule Mühlhausen
• Schulzentrum „Janusz Korczak“
• Forstbergschule Mühlhausen
• Evangelischen Schulzentrum Mühlhausen (Grundschule/

Regelschule/Gymnasium)
• Berufsschulcampus Unstrut-Hainich
• Regionales Förderzentrum „An der Salza“ Bad Langensalza
• Christoph-Wilhelm-Hufeland-Schule Bad Langensalza
• Wiebeckschule Bad Langensalza
• Grundschule Sonnenhof Bad Langensalza
Insgesamt werden die Fördermittel mit 16,35 VbE im Unstrut-
Hainich-Kreis eingesetzt.

Bild v.l.n.r.: Frau Seiffert (KAB gGmbH), Frau Böttcher (Zwiwel 
e.V.), Herr Superintendent Beuchel (EKM), Frau Stein (eKuJa) 
und Landrat Zanker. Foto: Bildrechte: Katrin Vogler, LRA-UHK
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Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste in unseren Ortsteilen

vom 20. April bis 24. Mai 2024

Ammern
05.05. um 09:30 Uhr
25.05. um 13:30 Uhr Traugottesdienst Ehepaar Grünig
Dachrieden
21.04. um 13:30 Uhr
07.05. um 09:15 Uhr Proviant für die Seele

- Andacht mit anschl. Frühstück
12.05. um 13:30 Uhr
Dörna
28.04. um 10:30 Uhr
19.05. um 14:00 Uhr Konfirmation
Horsmar
28.04. um 09:15 Uhr
05.05. um 09:15 Uhr Taufgottesdienst
09.05. um 11:00 Uhr Gottesdienst vor der Kirche
18.05. um 14:00 Uhr Konfirmation
Kaisershagen
05.05. um 11:00 Uhr
Lengefeld
21.04. um 14:30 Uhr
05.05. um 13:30 Uhr Konfirmation
20.05. um 14:30 Uhr
Reiser
28.04. um 09:30 Uhr

Himmelfahrt
Es ist eine gute Tradition geworden, dass die Dörfer der Pfarrbe-
reiche Ammern und Horsmar an diesem Tag zusammen Gottes-
dienst feiern. Am 09. Mai um 11: 00 Uhr vor der Kirche in Hors-
mar. Bitte Essen und Trinken mitbringen für das anschließende 
Picknick. Den Gottesdienst gestalten Susanne Henning sowie 
Juliane und Benjamin Themel.

Vorankündigung:
Wandertag im Pfarrbereich Ammern am 26. Mai 2024 - Wie in 
den vergangenen Jahren auch wollen wir dieses Jahr wieder 
Gottes Schöpfung erkunden. Die genaue Strecke wird per Aus-
hang bekannt gegeben. Wir starten die Wanderung mit einem 
Gottesdienst im Freien.

Für die Orte Ammern, Reiser und Kaisershagen ist Pfar-
rer Benjamin Themel aus Ammern zuständig. Erreichbar 
ist er telefonisch unter 03601/4087850 oder per E-Mail unter 
benjamin.themel@ekmd.de

Für die Orte Horsmar, Dachrieden, Lengefeld und Dörna 
ist Pfarrerin Juliane Themel aus Ammern zuständig. Telefo-
nisch erreichbar unter 03601/4087852 oder per E-Mail unter 
juliane.themel@ekmd.de

Für Eigenrode und Sollstedt 
ist das Ev. Pfarramt Rüdigershagen, Tel. 036076/59764,
 E-Mail: ev.pfarramt-ruedigershagen@t-online.de oder
connyhartmann@gmx.de zuständig.

Für Menteroda ist das Pfarramt Körner - Menteroda zuständig:
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Menteroda
Dammstraße 11,99998 Körner
Telefon: 036025-343951
E-Mail: buero-koerner@suptur-bad-frankenhausen.de

Gemeindebüro Menteroda
Sandra Dietzel
Telefon: 036029 - 84467, Fax: 036029 - 749987
E-Mail: buero-menteroda@suptur-bad-frankenhausen.de
Internet: www.suptur-bad-frankenhausen.de

Sprechzeiten Pfarrbüro in Menteroda:
Dienstag von 14:00 - 16:00 Uhr

Für Urbach ist das Gemeindebüro Körner zuständig.
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Urbach
Markus Wiesenfarth
Dammstraße 11, 99998 Körner
Tel: 036025-343951
E-Mail: buero-koerner@suptur-bad-frankenhausen.de

Sprechzeiten im Pfarrhaus:
Dienstag von 16:00 - 18:00 Uhr und
Donnerstag von 15:00 - 17:00 Uhr

Kindertagesstätten

Osterkörbchen basteln in der Kita 
Luhnewichtel
Zum ersten Mal haben der Elternbeirat und das Team der Kita 
Luhnewichtel die Eltern zum gemeinsamen Bastelabend einge-
laden. Die Teilnahme der Familien war überwältigend.

Beim gemütlichen Beisammensein wurden süße Osterkörbchen 
für die Kinder gebastelt. Mamas, Papas und Omas konnten ihrer 
Kreativität dabei freien Lauf lassen. Bei bester Stimmung ent-
standen wunderschöne Osterkörbchen, welche von den Kindern 
zur traditionellen Osterfeier gesucht werden.

Das Team der Luhnewichtel
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• 
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• 

• 

Veranstaltungen

Übersicht der Veranstaltungen der 
einzelnen Vereine

für die Zeit vom 19. April bis 31. Mai 2024

April
19.04. 16:00 Uhr Tag der offenen Tür Grundschule Ammern
19.04. 19:00 Uhr 7. Mädelsflohmarkt in Ammern
25.04. 19:00 Uhr Einweisung Defibrilator in Dörna
26.04. 18:30 Uhr Vollversammlung

der Jagdgenossenschaft Menteroda
30.04. 18:00 Uhr Maifeuer in Ammern
30.04. 18:00 Uhr Maifeuer in Dachrieden
30.04. 18:30 Uhr Maifeuer in Eigenrode
30.04. 18:00 Uhr Maifeuer in Horsmar
30.04. 18:00 Uhr Maifeuer in Kaisershagen
30.04. 18:00 Uhr Maifeuer in Kleinkeula
30.04. 19:00 Uhr Maifeuer in Lengefeld
30.04. 18:00 Uhr Maifeuer in Reiser
Mai
03.05. 19:00 Uhr Jagdgenossenschaftsversammlung 

Eigenrode
03.05. 18:30 Uhr Mitgliederversammlung der Waldgenos-

senschaft „Waldinteressenten Horsmar“
05.05. 14:30 Uhr nichtöffentliche Jahreshauptversammlung

der Jagdgenossenschaft Horsmar
06.05. 14:00 Uhr Muttertagsbasteln in der Bibliothek 

Menteroda
10.05. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung

der Jagdgenossenschaft Lengefeld

Schulnachrichten

Tag der offenen Tür 2024 an der 
Gemeinschaftsschule in Hüpstedt
Am Freitag, dem 01. März 2024, öffnete die TGS Hüpstedt 
für alle Interessierten ihre Pforten. Als eine von zwei Gemein-
schaftsschulen im Landkreis Eichsfeld ist es uns wichtig, unser 
Konzept (mit allen daran beteiligten Personen) einmal im Jahr 
aktiv zu präsentieren.

Somit zeigten an diesem Tag alle Lehrer/-innen, Schüler/-innen 
und Mitarbeiter/-innen, was ihre Schule ausmacht. Unter dem 
Motto „Gemeinsam lernen von Klasse 1 bis 10“ wurde gebastelt, 
genäht, experimentiert, geschminkt, gespielt und vieles mehr.

Die 10. Klasse kümmerte sich traditionell um den Verkauf von 
Kaffee und Kuchen, der Förderverein und das Team der 900-Jah-
re-Hüpstedt-Feier präsentierten ihre Aktivitäten und auf dem 
Schulgelände durfte ein Krankentransportwagen des DRK aus-
führlich begutachtet werden.

Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgte eine große Glücksradver-
losung, die durch viele regionale Sponsoren ermöglicht wurde. 
Zahlreiche Familien aus Hüpstedt und der Umgebung waren be-
geistert.

Auch Schulleiterin Kathleen Mattig zeigt sich äußerst zufrieden: 
„An diesem Tag wollen wir zeigen, was in uns steckt. Wir ver-
zeichnen stetig wachsende Schülerzahlen, vor allem durch unser 
besonderes Schulkonzept. Nicht jede Schule kann behaupten, 
dass die Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur zehn-
ten Klasse zusammenbleiben. Hinzu kommen unsere zahlrei-
chen Projekte und Mitwirkungsmöglichkeiten, die den Schulall-
tag noch lebendiger gestalten.“

Das Team der TGS Hüpstedt bedankt sich für die zahlreiche Teil-
nahme und freut sich schon auf den Tag der offenen Tür im Jahr 
2025.

Das Team der TGS Hüpstedt
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• an der Jahrestagung der DHS in Frankfurt vom 12.05. - 
14.05.23 nahm unsere Leiterin Frau Barbara Barthel teil

• zum monatlichen Treffen am 31.05. gab es ein Bildvortrag 
über die bisherige Arbeit

• am 23.06. zur,,Nacht der Wissenschaften“ war Frau Barthel 
im Klinikum Erfurt

• an einer Tagesfahrt zur Bleiloch Talsperre nahmen wir am 
24.06.teil

• 27.07. Vortrag zum Thema „Medikamente richtig einnehmen“ 
wann und wie

• die Wanderung zur Viehweide nach Ingelstedt fand am 18.07. 
statt. Es war ein schöner Tag Sonnenschein und gemütliches 
Beisammen sein - alles hat gepasst

• mit Schottischen Klängen wurden wir am 17.08. in der St. 
Crucis Kirche in Sondershausen verwöhnt

• am 31.08. haben wir unser monatliches Treffen zum Huber-
tushaus verlegt mit einer kleinen Waldbesichtigung und an-
schließend wurde gegrillt

am 11.09. haben wir eine Kremserfahrt nach Ilsenburg durch-
geführt

• der 30.09.galt unseren Diabetikern - wir besuchten den Dia-
betiker Tag in Erfurt

• zur Arbeitsberatung der SHG,,Schwerhörige“ in Sonders-
hausen wurden wir von Frau Neumann am 10.10. eingeladen 
- es gab viele interessante Gespräche

• rund um das Herz hieß es am 20.10., organisiert von den 
Studenten des Klinikums Nordhausen - die Teilnahme hier, 
war für alle von Interesse

• zum nächsten Vortrag im Herzmonat November ging es wie-
der nach Nordhausen ins Klinikum, hier sprach der Chefarzt 
der Kardiologie zum Thema,,Herzkrank“ am 01.11.

• am 18 11. haben wir unsere Karnevalisten die,,Helbespatzen“ 
bei ihrem großen Umzug unterstützt und mit Speisen und 
Getränken versorgt

• Vortrag 30.11. Nahrungsergänzungsmittel bei KHK
• mit einer Weihnachtsfeier am 02.12. verbunden mit einer 

Spendenaktion für die DHS (Spende von 150 €) haben wir 
das monatliche Treffen beendet

vom 08.12.- bis 10.12. wurde auch unsere „Reiselust“ zum 
Schloss Bückeburg auf den Weihnachtsmarkt beendet. Ein Dan-
keschön geht hier an das Team des Busunternehmens für die 
sehr gute Organisation und Betreuung. Alle „chronisch Kranke“ 
Bürger aus Helbedündorf und der Einheitsgemeinde Menteroda 
sind uns immer herzlichst willkommen. Das Gruppentreffen findet 
am letzten Donnerstag 17.00 Uhr auf dem Schützenplatz statt.

Barbara Barthel

10.05. 18:00 Uhr nichtöffentliche Versammlung
der Jagdgenossenschaft Kaisershagen

19.05. - Festwoche 1150 Jahre Urbach
20.05. 13:00 Uhr Kinderfest in Urbach
21.05. 18:00 Uhr nichtöffentliche Versammlung

der Jagdgenossenschaft Dachrieden
24.05. 18.30 Uhr Mietgiederversammlung 

Geselligkeitsverein „Eigenröder Meisen“
31.05. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung der

Waldgenossenschaft
„Gerechtigkeitswald Lengefeld“

Redaktionsschluss für das Amtsblatt
Abgabe der Artikel:  06. Mai 2024
Nächster Erscheinungstermin
des Amtsblattes:  24. Mai 2024
Um einen Beitrag für das Amtsblatt einzureichen, senden Sie 
uns einfach eine E-Mail an amtsblatt@gemeinde-unstruttal.de

Hinweis über die Verteilung des 
Amtsblattes
Die Verteilung des Amtsblattes erfolgt über den Verlag LINUS 
WITTICH Medien KG.

Bitte wenden Sie sich, wenn Sie kein Amtsblatt erhalten haben, di-
rekt an folgende Telefonnummer: 03677/20500 bzw. per E-Mail an:

info@wittich-langewiesen.de

Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein Exem-
plar im Bürgerbüro Ortsteil Ammern, Herrenstra-
ße 43 oder im Bürgerbüro Ortsteil Menteroda, 
Holzthalebener Straße 38 abzuholen. Online ist 
unser Amtsblatt auf unserer Homepage (Gemeinde Unstruttal - 
Rubrik Amtsblatt) einzusehen.

Michael Hartung
Bürgermeister

Vereine und Verbände

Jahresbericht 2023 der SHG

Was ist Selbsthilfe?

Selbsthilfe bedeutet, die eigenen Probleme und deren Lösung 
selbst in die Hand zu nehmen und im Rahmen der eigenen Mög-
lichkeiten aktiv zu werden. Unter der persönlichen Selbsthilfe 
versteht man alles was man selbst für sich tut. Zum Beispiel die 
Nutzung von Hausmittelchen bei einer Erkältung usw.
Hilfe zur Selbsthilfe ist eine wichtige Leitidee in vielen Ansätzen 
Sozialer Arbeit. Die meisten Selbsthilfegruppen sind basisde-
mokratisch organisiert, d.h. Entscheidungen werden von allen 
anwesenden Teilnehmern gemeinsam getroffen. 2023 haben 
wir in unserer SHG „Herz & chron. Kranke“ Holzthaleben viele 
neue Teilnehmer begrüßen können, die das Ziel der Arbeit einer 
SHG erkannt haben, denn gemeinsam geht vieles leichter, man 
spricht über Sorgen und Ängste mit Betroffenen die das gleiche 
Schicksal teilen in unserer monatlichen Zusammenkunft.

Hier ein paar Einblicke von 2023
• Monatliches Treffen in der Gaststätte zum,,Alten Bahnhof“ 

bis August 23, ein Dank für die sehr gute Bewirtung bis dahin 
gilt Herrn Schneeberger

• ab September trafen wir uns nun auf dem Schützenplatz, hier 
wurden wir herzlich aufgenommen und alle waren begeistert, 
das Essen ist hervorragend, danke Miriam



Nr. 4/2024 - 11 - Amtsblatt der Gemeinde Unstruttal

Unstruttal

700 Jahre Kaisershagen &  
190 Jahre Löschwesen Kaisershagen
Dies wollen wir zum Anlass nehmen, um mit Euch zu feiern!

Das Festwochenende findet vom 16.08.2024 – 18.08.2024 
statt, an diesem Wochenende erwarten Euch jede Menge 
Highlights; unter anderem soll es am Sonntag einen fröhlich, 
bunten Festumzug geben.

Dazu laden wir alle Vereine recht herzlich ein.

Wenn wir Euer Interesse geweckt haben, dann könnt ihr die-
ses Formular gern ausfüllen und bis zum 10.05.2024 bei dem 
Festkomitee abgeben.

Wir freuen uns auf Euch!

Das Organisationsteam von „700 Jahre Kaisershagen“
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werden von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garan-
tie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Verlagsleiter: Mirko Reise Erscheinungsweise: monatlich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet: 
Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 3,00 € (inkl. Porto und gesetzliche MWSt.) beim Verlag bestellen. Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder 
Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.
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• Unterstützung Weihnachtsmarkt Holzthaleben
• 11.12.23 Trainingsabschluss mit Weihnachtfeier
Kooperationsverträge gibt es mit der KITA Kleine Strolche Men-
teroda, mit der KITA Holzthaleben, mit der Gemeinschaftsschule 
Menteroda und dem Gymnasium Schlotheim.

Unsere Trainingszeiten sind wie folgt:
Montag 16.00 - 17.30 Uhr
Donnerstag 15.30 - 18.00 Uhr
Freitag 15.30 - 17.00 Uhr
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr

Ein „Dankeschön“ geht auf diesem Wege an alle Unterstüt-
zer und Spender des Vereins.

Ammern

Ammern

Dachrieden

Dachrieden

Das Sportjahr 2023 der SG 03 
„Holzthaleben/Menteroda e.V.“

„Ohne unsere Sprtvereine wären wir wirklich arm 
dran“

In diesem hinter uns liegenden Jahr 2023 mussten wir alle nch 
einmal und immer wieder aufs Neue lernen, wie wertvll diese 
gemeinsame Zeit ist - und welche Herausfrderungen bisweilen 
zu überwinden sind, um Gemeinschaft herzustellen der aufrecht 
zu erhalten. Viele unserer Pläne haben wir umgesetzt, manche 
leider nicht. Aber diese nehmen wir mit ins nächste Jahr: Wir 
möchten, sbald die Situatin es erlaubt, wieder alle Wettkämpfe 
besuchen der auch rganisieren, Auftritte zu bestimmten Anläs-
sen fahren, gemeinsam Ferienfreizeiten/Jugenderhlung verbrin-
gen usw… Auch wenn es mehr Zeit und Kraft kstet: Gemeinsam 
gelingt es uns, unsere Pläne im Verein umzusetzen und dafür zu 
srgen, dass sich alle Sprtler whl fühlen.
2023 waren es im Verein 53 Mitglieder in den Sprtarten
1. Kunst & Einrad -Sprt
2. Radball
3. Gymnastik

und alle hatten viel Spaß während der Trainingstunden.

Besuch aus der Schweiz und ehemalige Sportler - ein freudiges 
Wiedersehen

Hier ein paar Highlights aus dem Jahr 2023
• 27.01.23 Jahreshauptversammlung
• Training Montag, Donnerstag, Freitag und Samstag
• 05.03.23 Qualifikation zur LMS für Schüler - Gebesee
• 05.03.23 LMS-Juniorinnen in Gebesee
• 25.06.23 Auftritt zum Schützenfest Holzthaleben
• 26.08.23 Sport und Spielfest für Groß und Klein
• 16.09.23 Auftritt zum 1. großen Dorffest  

der Gemeinde Unstrutthal
• 17.09.23 Auftritt zum Sommerfest in MHL - Schlachthof
• 24.09.23 Thüringen Pokal in Gebesee
• Unterstützung der Helbespatzen  

beim Umzug in Holzthaleben
• 21.10.23 Stadtmeisterschaft in Lauscha

4er- Einrad Mannschaft
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Eigenrode

Eigenrode
Maifeuer in Eigenrode
Am Dienstag, dem 30.04.2024 ist es wieder so weit, das 
Maifeuer abzubrennen. Der Feuerwehrverein und der Ju-
gendclub laden alle Einwohner dazu recht herzlich ein. Für 
das leibliche Wohl ist wie gewohnt gesorgt.

Beginn der Veranstaltung ist gegen 18:30 Uhr an gewohnter 
Stelle hinter dem Sportplatz.

Andreas Frey

Jagdgenossenschaft Eigenrode

Jagdgenossenschaftsversammlung

Die Jagdgenossenschaft Eigenrode lädt alle Grundstücks-
eigentümer der bejagbaren Flächen der Gemarkung Eigen-
rode zu einer Jagdversammlung gemäß § 9 BJG und § 11 
ThJG ein.

Die Versammlung findet am Freitag, dem 3. Mai 2024 im Bür-
gerhaus statt. Beginn ist um 19:00 Uhr.

Bei Veränderung der Eigentumsverhältnisse wird gebe-
ten, einen Nachweis vorzulegen, um eine Aktualisierung 
des Jagdkatasters vorzunehmen und eine Auszahlung der 
Jagdpacht zu ermöglichen. Am Abend der Versammlung 
wird ein zusätzlicher Auszahlungstermin festgelegt, an dem 
der Reinerlös beim Kassierer Silvio Grabe abgeholt werden 
kann. Dieser wird im nächsten Amtsblatt bekanntgegeben.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Bericht des Jagdpächters
7. Verwendung der Jagdpacht
8. Auszahlung des Reinerlöses an die anwesenden Jagd-

genossen
9. Anfragen und Diskussionen

Im Anschluss an die Versammlung wird wieder vom Jagd-
pächter ein Essen ausgerichtet.

A. Frey
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Dachrieden

Einladung zur nichtöffentlichen 
Jagdversammlung

Die Jagdgenossenschaft Dachrieden lädt alle Grundstücks-
eigentümer der bejagbaren Flächen der Gemarkung Dach-
rieden zu einer nicht öffentlichen Jagdversammlung gemäß 
§ 9 BJagdG und § 11 ThJG ein. Die Versammlung findet am 
Dienstag, dem 21.05.2024 um 18.00 Uhr im Schulungs-
raum der Feuerwehr Dachrieden, Hauptstraße 10b, 99996 
Unstruttal Ortsteil Dachrieden statt.

Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Es wird gebeten Eigentumsnachweise, wie Grundbuchaus-
züge der bejagbaren Flächen und gegebenenfalls eine Ver-
tretungsvollmacht mitzubringen.

Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Bericht des Kassierers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Kassierers
7. Entlastung des Vorstandes
8. Beschluss zur Auszahlung des Reinertrages der Jahre 

2019-2023
9. Beschluss zur Verwendung des Reinertrages 2023/24
10. Sonstiges
11. Schlusswort des Vorsitzenden

Hartwig Meyenberg
Jagdvorsteher

Dörna
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Mit Freigetränken und belegten Brötchen klang die Versammlung 
in den späten Stunden aus.

Am anderen Morgen wurde das Bürgerhaus wieder in einem 
sauberen Zustand übergeben.

Andreas Frey
Vereinsvorsitzender

Horsmar

Horsmar

Einladung zum Maifeuer 2024 
am 30.4. 

ab 18 Uhr am Sportplatz

Wie jedes Jahr warten 
Getränke, Schaschlik 
und Würstchen vom Grill auf
zahlreiche Gäste.

Feuerwehr Horsmar

Kleinkeula

Klein-Keula

Maifeuer in Kleinkeula
In diesem Jahr wird unser Maifeuer am

Dienstag, den 30.04.2024 ab 18:00 Uhr

auf dem Spielplatz in Kleinkeula organi-
siert. Wir möchten alle, die dazu Lust ha-
ben, herzlich einladen.

Bei heißem Grog, natürlich Bier / Radler und Brause für die 
Kinder, wollen wir den Frühling einläuten und mal wieder alle 
zusammenkommen. Wir schmeißen auch den Grill für Euch 
an und braten leckere Würstchen.

Bis dahin … 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kleinkeula

Geselligkeitsvereins  
„Eigenröder Meisen“ e.V.

Mitgliederversammlung

Am Freitag, dem 24. Mai 2024 findet eine Mitgliederver-
sammlung des Geselligkeitsvereins „Eigenröder Meisen“ 
e.V. statt.

Beginn ist um 18:30 Uhr im Bürgerhaus.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vereinsvorsitzenden
4. Bericht des Kassenwartes
5. Entlastung des Vorstandes
6. Vorstellung eines neuen Konzeptes zur Umstrukturie-

rung des Vereins
7. Erklärung einer resultierenden Satzungsänderung
8. Beschluss zur Satzungsänderung
9. Wahl eines neuen Vorstandes
10. Wahl eines neuen Kassenwartes
11. Termine zu Veranstaltungen 2024/2025
12. Anfragen und Diskussion

Alle aktiven und passiven Karnevalsmitglieder, Kirmesbur-
schen und Kirmesmädchen, sowie die Mitglieder des Ju-
gendclubs werden gebeten an dieser Versammlung teilzu-
nehmen.

Andreas Frey

Bericht über die Jahreshaupt-
versammlung des Feuerwehrvereins
Am 09.03.2024 führte der Feuerwehrverein seine Jahreshaupt-
versammlung durch. Im Bürgerhaus begrüßte der Vorsitzende 
die erschienenen Kameradinnen und Kameraden, sowie den 
Bürgermeister und Ortsbrandmeister Michael Hartung und den 
Ortsteilbürgermeister Thomas Keilholz um 19:00 Uhr.

Es waren 33 Vereinsmitglieder anwesend. Er erwähnte die An-
schaffung neuer Uniformen für die Einsatzgruppe durch die Ge-
meinde und die Beschaffung neuer Vereinskleidung in Form von 
Poloshirts, die zum größten Teil von zwei Sponsoren finanziert 
wurden. Der aus der Einsatzgruppe scheidende Kamerad Harald 
Hehrhold wurde durch den Wehrführer mit einem Präsentkorb 
verabschiedet. Er bedankte sich bei ihm für die vielen Dienstjah-
re in der Wehr auch als Gruppenführer und seine frühere Tätig-
keit im Vereinsvorstand. Nach den Berichten des Wehrführers, 
des Vereinsvorsitzenden und der Jugendwartin wurde der Kas-
senbericht verlesen und die Vereinsführung mit einer Enthaltung 
entlastet. Bürgermeister Michael Hartung erwähnte in seinem 
Grußwort eine zweitägige Ausbildung der Atemschutzgeräteträ-
ger aller Ortsteile am 15. und 16.03. in Ammern.

Des Weiteren sprach er über eine Finanzierung aller Ortsteilweh-
ren von 1 Mio. € im letzten Jahr und einem Bestand von 280 
Einsatzkräften in der Einheitsgemeinde. Zu dem Thema Feu-
erwehrsport und Löschangriff erwähnte er den geplanten Bau 
einer Trainingsstrecke auf dem Gelände des Landratsamtes im 
Lindenhof in Mühlhausen. Als letztes gab er bekannt, dass er 
sich nicht wieder zur Wahl als Ortsbrandmeister stellen will, was 
der Wehrführer sehr bedauerte.

Der letzte Punkt der Tagesordnung war die Beförderung von drei 
Kameraden. Somit können sich Ole Hehrhold- Groll Hauptfeu-
erwehrmann, Julian Keilholz Oberfeuerwehrmann und Harald 
Hehrhold von nun an Oberbrandmeister nennen.
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Jagdgenossenschaft Kaisershagen

Einladung

Die Jagdgenossenschaft Kaisershagen lädt alle Grundstücks-
eigentümer der bejagbaren Flächen der Gemarkung Kai-
sershagen zu einer nichtöffentlichen Versammlung gemäß § 9 
BJG und § 11 ThJG ein.

Die Versammlung findet

am Freitag, dem 10.05.2024, um 18:00 Uhr
in der Gaststätte „Zum alten Kaiser“ in Kaisershagen

statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des Jagdvorstehers und des Kas-

senführers für das Pachtjahr 2023/2024
Bericht der Rechnungsprüfer für den Zeitraum 2023/2024

3. Anfragen zu den Berichten
4. Entlastung des Vorstandes

5. Verwendung des Reinertrages
6. Erläuterung zum Antrag des Jagdpächters zur Änderung 

des Jagdpachtvertrages
7. Diskussion
8. Beschlussfassung
9. Schlusswort

Der Vorstand freut sich auch in diesem Jahr über eine aktive 
Teilnahme möglichst vieler Mitglieder.

Wir weisen wiederholt darauf hin, dass per Gesetz alle Land-
eigentümer Mitglied der Genossenschaft sind und von ihrem 
demokratischen Recht der Teilnahme an der Mitgliederver-
sammlung Gebrauch machen sollten.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung lädt der Vorstand 
zu einem Jagdessen ein.

gez. Meyenberg
Jagdvorsteher

Lengefeld Reiser

Reiser

Maifeuer Maifeuer 
in Reiserin Reiser

Der Feuerwehrverein Reiser und der Heimatverein 
Reiser e.V. veranstalten am 30.04.2024  

das traditionelle

Maifeuer 2024
auf dem Festplatz in Reiser!

Dazu laden wir alle recht herzlich ein!
Los geht’s ab 18:00 Uhr

Das Feuer wird gegen 20:00 Uhr angezündet!

Grünschnitt wird von den Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehr Reiser an dem folgenden Tag auf 
dem Festplatz entgegengenommen:

Samstag, den 27.04.2024 in der Zeit von 14:00 Uhr 
bis 17:30 Uhr

Marco Fongern
Vorsitzender
Feuerwehrverein Reiser

Silvio Bomberg
Vorsitzender
Heimatverein Reiser e.V.

Kaisershagen

Kaisershagen
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Eine Bank direkt am Kinderspielplatz,

• Die Begleiter der Kinder, die auf dem Spielplatz herumtoben, 
können es sich bequem machen!

Eine Bank an der Braunsbrücke,

• soll müden Wanderern und Spaziergängern, 
aber auch Ruhesuchenden als Rast dienen!

Der Heimatverein Reiser e.V. hat diese Bänke für das Wohl aller 
Bürger unserer Gemeinde, ihrer Besucher und Gäste, mit Hilfe 
eines Sponsor-Betriebes gestiftet.

Silvio Bomberg
Heimatverein Reiser e.V.

Urbach

Urbach

„Reiser putzt sich heraus“
Wir sammelten am Samstag, dem 06.04.2023, Müll aus Straßen-
gräben, an Radwegen und in Wald und Flur unserer Gemeinde. 
Auch der Festplatz, der Spielplatz und der Kirchenvorplatz, so-
wie die angrenzenden Wege wurden gereinigt und vom Winter-
schmutz befreit.

Die Jugendfeuerwehr, die Kinder und deren Betreuer vom Kin-
derheim und einige Bürgerinnen und Bürger aus Reiser waren 
auf den Beinen und halfen tatkräftig bei der Frühjahrsputzaktion 
mit. Letztendlich kam einiges an Müll zusammen, den achtlose 
Menschen der Natur zum „Geschenk“ machten.

Im Anschluss lud der Ortsteilbürgermeister und der Heimatver-
ein noch zu Nudeln mit Tomatensoße und zu Gulaschsuppe ein.

Einhellig formte sich dort der Ruf zum Schutz der Natur:
Entsorgt euren Müll und Unrat auf legale Weise und tut damit 
etwas für die Umwelt und die Natur, denn die Natur ist des Men-
schen größtes Glück, dort fühlen wir uns wohl!

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern 
auch für das, was wir nicht tun!“

Heimatverein Reiser e.V.
gez.: Silvio Bomberg

Ortsteil-Bürgermeister
gez.: Ralf Schöbitz

Neue Ruhebänke
Auf Initiative vom Vorstandsvorsitzenden Silvio Bomberg wurden 
dieser Tage vier Stück neue, Rustikale Ruhebänke aus Eiche, 
an einigen der schönsten Plätze unserer Gemeinde aufgestellt:

Zwei Stück am Kirchplatz in unmittelbarer Nähe zu unserer Kirche,

• soll Besucher und Spaziergänger zur Rast einladen und da-
mit die Geselligkeit fördern!


